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Satzung

der Stiftung «Palladion» in München
STIFTUNG zur Förderung der griechischen Schul- und Bildungseinrichtungen sowie der griechischen Kunst und Kultur.

Präambel

Die Griechische Gemeinde München und Umgebung e.V. in Erfüllung ihrer satzungsmäßigen Zwecke und die unterzeichnenden Elternvereine sowie die griechischen oder griechisch-deutschen Vereine, Organisationen und Gesellschaften,

getragen

von dem Geist aller in München und Umgebung ansässigen griechischen Bürgerinnen und Bürger, in ihrer Bemühung ihre bildenden, kulturellen, künstlerischen, religiösen und sprachlichen Interessen zu bewahren und zu fördern
bekunden ihren gemeinsamen Willen,

unter den folgenden Satzungsbestimmungen, die Stiftung "PALLADION" zu gründen.

Art. 1

Name, Rechtsform, Sitz der Stiftung

1. Die Stiftung führt den Namen "PALLADION".

2. Sie ist eine rechtsfähige, öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts.

3. Die Stiftung hat ihren Sitz und Gerichtsstand in München.

Art. 2

Stiftungszweck.

(1)
Die Stiftung fördert die griechischen Schul- und Bildungseinrichtungen sowie die griechische Kunst und Kultur. Im Rahmen ihrer Tätigkeit werden die bildenden, schulischen, erzieherischen, religiösen und kulturellen Traditionen der Griechen in München besonders gepflegt.

(2)
Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch

1.
die finanzielle Förderung der Errichtung und des Betriebs von Einrichtungen für die Griechen in München, insbesondere des Baus und der Ausstattung von Schulen, Bibliotheken, Ausbildungsstätten und Kulturzentren, die der alt- und neugriechischen Sprache, der Kunst und Kultur dienen und die Zusammenarbeit im europäischen Raum fördern;

2.
die Vergabe von Stipendien für die Weiter- und Fortbildung von griechischen Schülern, Studenten und Wissenschaftlern;

3.
die Durchführung von wissenschaftlichen, Veranstaltungen und Vergabe von Forschungsaufträgen über die Situation der Griechen in oer Diaspora, die dem Stiftungszweck dienlich sind.

(3)
Die Stiftung verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Art. 3

Einschränkungen

1. Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Sie darf keine juristische oder natürliche Person durch Ausgaben, die dem Stiftungszweck fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Unterstützungen, Zuwendungen oder Vergütungen begünstigen.

2. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung des jederzeit widerruflichen Stiftungsgenusses besteht nicht.

Art. 4

Grundstockvermögen

(1)
Das Grundstockvermögen beträgt zum Zeitpunkt der Genehmigung DM 100.000,- in bar.

(2)
Das Grundstockvermögen der Stiftung ist ertragbringend anzulegen und in seinem Bestand dauernd und ungeschmälert zu erhalten.

Jeder einzelne Stiftungsträger verpflichtet sich jährlich den Betrag von Euro 500 zur Aufstockung des Grundstockvermögens solange beizusteuern, bis ein Grundstockvermögen von Euro 250.000 erreicht ist.

(3)
Zuwendungen der Stifter und Dritter, die hierfür bestimmt sind, wachsen dem Grundstockvermögen zu. Die Stiftung ist berechtigt, solche Zustiftungen anzunehmen.

(4)
Zur Erhaltung der Leistungskraft der Stiftung sind aus den Erträgen des Grundstockvermögens Rücklagen in der gesetzlich zulässigen Höhe zu bilden. Diese Rücklagen können frühestens im Jahr nach ihrer Bildung in das Grundstockvermögen überführt werden.

(5)
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Art. 5

Stiftungsmittel

(1)
Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben aus:

1. den Erträgen des Stiftungsvermögens,

2. Zuwendungen, soweit sie vom Zuwendenden nicht zur Stärkung des    Grundstockvermögens bestimmt sind,

3. öffentlichen Zuschüssen,

4. sonstigen Einnahmen.

(2)
Alle Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmässigen Zwecke verwendet 
werden.

(3)
Aus den Mitteln der Stiftung dürfen die zur Verwaltung notwendigen Kosten abgezogen werden.

(4)
Die Organe der Stiftung sind bei der Zuteilung von Stiftungsmittein nur an die 
gesetzlichen Bestimmungen und an diese Satzung gebunden.
Art. 6

Die Stiftungsorgane

(1)
Organe der Stiftung sind:

1. der Stiftungsvorstand,

2. der Stiftungsrat,

3.
das Kuratorium.

(2)
Die Mitglieder der Stiftungsorgane sind ehrenamtlich tätig; anfallende Auslagen werden ersetzt.

(3)
Die Stiftung kann einen Geschäftsführer und weiteres Hilfspersonal gegen Entgelt beschäftigen, soweit dies notwendig ist und die Erträge der Stiftung es zulassen.

Art. 7

Der Stiftungsvorstand
(1)
Der Stiftungsvorstand besteht mindestens aus dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden und, je nach Beschluß des Stiftungsrates, bis zu fünf weiteren Vorstandsmitgliedern, insgesamt höchstens sieben Personen. Sie werden vom Stiftungsrat für die Dauer von drei Jahren berufen.

(2)
Nach Ablauf der Amtszeit bleiben die Mitglieder des Stiftungvorstandes bis zur Berufung ihrer Nachfolger im Amt. Wiederholte Berufung ist zulässig.

(3)
Die Stiftungsvorstandsmitglieder dürfen für die Dauer ihrer Amtszeit nicht Mitglieder des Stiftungsrates sein.

(4)
Der Stiftungrat kann Mitglieder des Stiftungsvorstandes aus wichtigen Gründen jederzeit abberufen.

Art. 8

Aufgaben des Stiftungsvorstandes

(1)
Der Stiftungsvorstand vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Vertretungsberechtigt sind jeweils zwei Mitglieder des Stiftungsvorstandes gemeinsam, darunter stets der Vorsitzende oder sein Stellvertreter.

(2)
Der Stiftungsvorstand führt entsprechend den Richtlinien und Beschlüssen des Stiftungsrates die Geschäfte der Stiftung, sorgt für die Erhaltung des Stiftungsvermögens und für die Verwendung der Stiftungsmittel im Rahmen der Erfüllung des Stiftungszweckes. Er ist befugt, anstelle des Stiftungsrates, unaufschiebare Geschäfte zu besorgen. Hiervon hat er dem Stiftungsrat spätestens in der nächsten Sitzung Kenntnis zu geben.

(3)
Der Stiftungsvorstand hat über das Vermögen der Stiftung und ihre Einnahmen und Ausgaben nach kaufmännischen Grundsätzen Buch zu führen, vor Beginn jedes Geschäftsjahres einen Haushaltsplan und nach Ende des Geschäftsjahres binnen fünf Monaten einen Jahresabschluß zu erstellen. Der Jahresabschluß ist von einem Sachverständigen zu prüfen.

Art. 9

Geschäftsgang des Stiftungsvorstandes

(1)
Der Stiftungsvorstand wird vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich unter Angabe der Tagesordnung und Einhaltung einer Frist von zwei Wochen zu einer Sitzung einberufen. Sitzungen sind ferner einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder des Stiftungsvorstandes dies verlangen.

(2)
Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind; er faßt seine Beschlüsse in Sitzungen. Ladungsfehler gelten als geheilt, wenn alle betroffenen Mitglieder anwesend sind und kein Widerspruch von ihnen erfolgt.

(3)
Der Stiftungsvorstand trifft seine Entscheidungen mit absoluter Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters den Ausschlag.

(4)
Über die Ergebnisse der Sitzungen sind Niederschriften zu fertigen, vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen und allen Mitgliedern des Stiftungsvorstandes zuzuleiten. Die Genehmigung des Protokolls steht als erster Punkt auf der Tagesordnung in der nächsten Sitzung des Stiftungsvorstands. Das genehmigte Protokoll ist dem Vorsitzenden des Stiftungsrates und der Stiftungsaufsicht zuzuleiten.

(5)
Wenn kein Mitglied widerspricht, können Beschlüsse im schriftlichen Umlaufverfahren gefaßt werden.

Art. 10
Der Stiftungsrat

(1)
Den Stiftungsrat bilden:

1.
Die Vereine:

· Griechische Gemeinde München 

· Griechische Gemeinde Ipirotiki

· Doryforos, Verein zur Förderung des Dialogs der Jugend in Europa


· Verein der Eltern in München und Umgebung 

· Verein der Griechen aus Pontos in München 

· Kretischer Verein in München 

· Verein Serreon in München

wobei diese - soweit es sich um juristische Personen handelt - durch eine von ihnen legitimierte Person vertreten werden;

2.
die Erziehungsräte der griechischen Schulen in Bayern;

3.
ein Vertreter des Vereins "Verein zur Förderung des Stiftungszwecks" (Verein in Gründung).

(2)
Der Stiftungsrat wählt für die Dauer von drei Jahren einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter aus seiner Mitte.

(3)
Der Ausschluß bzw. die Abberufung von Stiftungsratmitgliedern kann erfolgen 
durch:

- Beschlußfassung des Stiftungsrates, wenn der Beitrag zur Aufstockung des   
Grundstockvermögens nicht geleistet worden ist;

- Beschlußfassung der jeweiligen Stiftungsträger, wenn diese ihren Vertreter 
schriftlich abberufen.

Art. 11
Zuständigkeit des Stiftungsrates

(1)
Der Stiftungsrat entscheidet in allen grundsätzlichen Angelegenheiten und

beaufsichtigt den Stiftungsvorstand.

(2)
Der Stiftungsrat entscheidet insbesondere über:

1.
Richtlinien der Stiftungsarbeit im Rahmen des Stiftungszwecks;
2.
die Verwendung der Stiftungsmittel;

3.
die Wahl des Stiftungsvorstandes und -wenn wichtige Gründe vorliegen- die vorzeitige Abberufung von Vorstandsmitgliedern mit zwei Drittel Mehrheit;

4.
die Genehmigung des Haushaltsplanes und der Jahresabrechnung, die Annahme des Tätigkeitsberichts des Stiftungsvorstandes und dessen Entlastung, sowie die Bestellung des Geschäftsführers und von Hilfspersonal;

5.
den Abschluß von Rechtsgeschäften, die einer stiftungsaufsichtlichen Genehmigung bedürfen;

6.
die Bestellung von Rechnungsprüfern;

7.
Satzungsänderungen sowie über Anträge auf Umwandlung oder Auflösung der Stiftung.
(3)
Der Vorsitzende des Stiftungsrates vertritt die Stiftung bei Rechtsgeschäften mit dem Stiftungsvorstand oder einzelnen Mitgliedern des Stiftungsvorstandes.

Art. 12
Geschäftsgang des Stiftungsrats

(1)
Der Stiftungsrat wird vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich unter Angabe der Tagesordnung und Einhaltung einer Frist von drei Wochen zu einer Sitzung einberufen. Sitzungen sind ferner einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder des Stiftungsrates oder der Stiftungsvorstand es verlangt. Dem Leiter der Sitzung stehen zwei gewählte Schriftführer bei.

(2)
Der Stiftungsrat ist beschlußfähig, wenn ordnungsgemäß geladen wurde und mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. Ladungsfehler gelten als geheilt, wenn alle betroffenen Mitglieder anwesend sind und kein Widerspruch von ihnen erfolgt.

(3)
Die Mitglieder des Stiftungsrates fassen ihre Beschlüsse in Sitzungen; Abs. 6 bleibt unberührt. Den Sitzungen des Stiftungsrates können ohne Stimmrecht die Stiftungsvorstandsmitglieder beiwohnen.

(4)
Der Stiftungsrat trifft seine Entscheidungen, soweit kein Fall des Art. 11 Abs. 2 Nr.3 oder des Art.14 vorliegt, mit absoluter Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

(5)
Über die Sitzungen sind Niederschriften zu fertigen. Die Protokolle werder vom Sitzungsleiter und den Schriftführern unterzeichnet. Sie sind aller Mitgliedern der Stiftungsorgane und der Stiftungsaufsicht zur Kenntnis zu bringen.

(6)
Wenn kein Mitgiied widerspricht, können Beschlüsse auch im schriftlicher Umlaufverfahren gefaßt werden, mit Ausnahme von Entscheidungen nach Art.14 der Satzung.

Art. 13
Kuratorium

(1)
Dem Stiftungsvorstand steht ein ehrenamtliches Kuratorium, bestehend aus höchstens 15 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, bei.

(2)
Dem Kuratorium sollen ein Mitglied des Bayerischen Landtags und ein Mitglied des Münchner Stadtrates, ein Mitglied der Griechischen Orthodoxen Metropolie von Deutschland, Bischöfliches Vikariat Bayern, und der griechische Generalkonsul bzw. sein/e Stellvertreter/in in München, angehören.
(3)
Das Kuratorium wird vom Stiftungsrat berufen. Vorschlagsberechtigt sind alle Mitglieder der Stiftungsorgane. Seine Aufgabe ist es, die Arbeit der Stiftung zu unterstützen und die Stiftungsorgane bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu beraten.

(4)
Das Kuratorium wird von dem/der griechischen Generalkonsul/in bzw. seinem/seiner Stellvertreter/in in München als Präsidentenlin zur Sitzung einberufen und geleitet. Ist dies aus irgendwelchen Gründen nicht möglich, dann fällt die Aufgabe dem ältesten Mitglied zu. Das Kuratorium hält jährlich mindestens eine Sitzung ab. Der Stiftungsrat kann dem Kuratorium spezielle Repräsentationsaufgaben übertragen.

(5)
Die Amtsdauer der Kuratoriumsmitglieder beträgt fünf Jahre.

Art. 14
Änderung der Satzung, Umwandlung, Aufhebung oder Auflösung der 

Stiftung

Beschlüsse über Änderungen der Satzung und Anträge auf Umwandlung (Änderung des Stiftungszwecks) oder Aufhebung der Stiftung bedürfen der Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der Mitglieder des Stiftungsrates. Sie dürfen die Gemeinnützigkeit der Stiftung nicht beeinträchtigen oder aufheben. Sie sind mit einer Stellungnahme der zuständigen Finanzbehörde der Stiftungsaufsichtsbehörde zuzuleiten, die die Genehmigung oder Entscheidung der Genehmigungsbehörde einholt.

Art. 15
Vermögensanfall
Im Falle der Aufhebung oder Auflösung der Stiftung wird das Stiftungsvermögen dem gemeinnützigen Verein "Griechische Gemeinde München e.V." zwecks ausschließlicher Verwendung im Sinne des Art. 2.1 dieser Satzung übertragen.

Art. 16
Stiftungsaufsicht

Die Stiftung untersteht der Aufsicht der Regierung von Oberbayern.

Art. 17
Inkrafttreten

Die Neufassung der Stiftungssatzung tritt mit Genehmigung der Regierung von Oberbayern in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 16.12.1995, genehmigt vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst mit Schreiben vom 21.12.1995, außer Kraft.
München, den 24.03.2005

Der Vorstandsvorsitzende

Dr. Konstantinos Karachalios
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